
 
 
 
 

Benutzungsordnung 
Eisstadion Kempten 

  
 

Die Benutzung des Eisstadions und seiner Einrichtungen  
erfolgt auf eigene Gefahr.  

 
Der Betreiber des Eisstadions haftet nicht für Personen– und Sachschäden,  
die auf Mängel der Eisstadionanlage zurückzuführen sind, sondern nur bei  
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer Organe oder des Eisstadionpersonals.  
 
Der Haftungsausschluss bezieht sich auch auf Personen– und Sachschäden,  
die Besucher durch Dritte zugefügt werden. 
 
Jeder Eisläufer hat sich so zu verhalten, dass er andere Eisläufer nicht  
gefährdet oder belästigt.  
Auf Ältere und Kinder ist besonders Rücksicht zu nehmen.  
 
Für mitgebrachtes Eigentum und Wertgegenstände haftet der Betreiber des  
Eisstadions nicht.  
 
Es ist verboten Feuerwerkskörper und Gegenstände mitzuführen, die geeignet 
sind Dritte zu verletzten.  
 
Das Parken vor dem Haupteingang ist verboten.  
Den Anweisungen des Eisstadionpersonals oder des Sicherheitsdienstes  
ist Folge zu leisten. 
 
Es ist weiterhin verboten: 
· Betreten des Eisstadions ohne gültige Eintrittskarte 
· Betreten der Eisfläche vor Beginn der festgesetzten Laufzeit 
· Betreten der Eisfläche ohne Schlittschuhe 
· Kettenlaufen 
· Übertriebenes Schnelllaufen 
· Fang– und Jagdspiele von Eisläufern 
· Rauchen (auch E-Zigaretten und Cannabis) im gesamten Eisstadion            

und Verunreinigungen in der gesamten  Anlage 
 
Bei Verstößen gegen die Benutzungsordnung erfolgt die Verweisung aus dem 
Eisstadion, ohne Rückerstattung des Eintrittsgeldes. Die Ordnungsorgane sind 
ermächtigt Hausverbote und dauerhafte Hausverbote zu auszustellen. 
 
 
Kempten, im September 2024 

 
          


